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1. Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Um den Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern, tritt am 1.3.2020 
das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft. Mit dem Gesetz wird der 
Arbeitsmarkt für Fachkräfte aus Staaten außerhalb der Europäischen Union 
vollständig geöffnet.

>  Künftig können auch Fachkräfte mit einer ausländischen beruflichen 
Qualifikation in allen Berufen ein Visum oder einen Aufenthaltstitel zur 
Beschäftigung erhalten. Die Beschränkung auf Engpassberufe entfällt.

>  Zur Erteilung des Visums oder Aufenthaltstitels zur Beschäftigung sind 
die Feststellung der Gleichwertigkeit der Qualifikation und ein konkretes 
Arbeitsplatzangebot nachzuweisen. Eine Vorrangprüfung wird nicht mehr 
durchgeführt.

>  Außerdem werden die Möglichkeiten des Aufenthalts zur beruflichen 
Anerkennung und zur Arbeitssuche erweitert.

>  Mit dem beschleunigten Fachkräfteverfahren wird die Möglichkeit eines 
schnelleren und planungssicheren Visumverfahrens eingeführt. Voraus-
setzung ist eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und der örtlich 
zuständigen Ausländerbehörde. Sobald alle Unterlagen vorliegen und die 
Ausländerbehörde die Zustimmung zur Einreise erteilt hat, erhält die Fach-
kraft innerhalb von drei Wochen einen Termin in der Auslandsvertretung 
und innerhalb weiterer drei Wochen das Visum.

>  Die aufenthaltsrechtlichen Vorschriften für Fachkräfte befinden sich künftig 
abschließend im Aufenthaltsgesetz. Die Regelungen in der Beschäftigungs-
verordnung entfallen.

Ergänzend zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll Anfang März 2020 die 
Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverordnung und der Aufenthalts- 
verordnung in Kraft treten, mit der weitere Regelungen vereinfacht, weiter-
entwickelt und an die Bedürfnisse der Praxis angepasst werden. 

Insbesondere können Berufskraftfahrer im Güterverkehr und Busfahrer künftig 
unter besonderen Voraussetzungen eine Beschäftigung in Deutschland 
aufnehmen.

Für vorwiegend aus religiösen Gründen beschäftigte Personen wird künftig 
zur Förderung der Integration vor der Einreise grundsätzlich der Nachweis 
von einfachen beziehungsweise – nach einer Übergangsfrist – hinreichenden 
Deutschsprachkenntnissen als Voraussetzung für die Erteilung eines Aufent-
haltstitels zur Ausübung der religiösen Beschäftigung verlangt.

Des Weiteren sind Regelungen für Führungskräfte, leitende Angestellte  
und Spezialisten, für Praktika von Schülern deutscher Auslandsschulen, für 
Werklieferungsverträge und besondere Personengruppen betroffen.
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2. Rückkehr zur Meisterpflicht

3. Neuer Mindestlohn ab 2020

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 20.12.2019 das vom Bundestag 
beschlossene „Vierte Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung und anderer 
handwerksrechtlicher Vorschriften“ gebilligt. Danach soll in zwölf derzeit zu-
lassungsfreien Handwerken künftig die Meisterpflicht wieder gelten. 

Es geht um diese zwölf Berufe: Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- 
und Terrazzohersteller, Estrichleger, Behälter- und Apparatebauer, Parkettleger, 
Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler und Holzspielzeugmacher, 
Böttcher, Glasveredler, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Raumausstatter 
sowie Orgel- und Harmoniumbauer. Die genannten Berufe sollen damit wieder 
attraktiver und das Niveau der Leistungen angehoben werden.

Zum 1.1.2020 wurde der Mindestlohn von 9,19 € auf 9,35 € brutto je Zeit-
stunde angehoben. 

Bitte beachten Sie die Aufzeichnungspflichten! Arbeitgeber in bestimmten 
Branchen sind verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit 
von bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis zum Ablauf des siebten auf 
den Tag des der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen 
und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Das gilt 
entsprechend für Entleiher, denen ein Verleiher Arbeitnehmer zur Arbeits-
leistung überlässt.

4. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall – 
zweite Erkrankung

Der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist auch 
dann auf die Dauer von sechs Wochen beschränkt, wenn während bestehender 
Arbeitsunfähigkeit eine neue, auf einem anderen Grundleiden beruhende 
Krankheit auftritt, die ebenfalls Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. Ein neuer 
Entgeltfortzahlungsanspruch entsteht nur, wenn die erste krankheitsbedingte 
Arbeitsverhinderung bereits zu dem Zeitpunkt beendet war, zu dem die  
weitere Erkrankung zur Arbeitsunfähigkeit führte.

Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 11.12.2019 hat 
der Arbeitnehmer darzulegen und zu beweisen, dass eine vorangegangene 
Arbeitsunfähigkeit im Zeitpunkt des Eintritts einer weiteren Arbeitsverhin-
derung geendet hatte.
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5. Altersteilzeit – kein Urlaubsanspruch 
für Freistellungsphase

Nach Beendigung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im Blockmodell 
besteht kein Anspruch auf Abgeltung von Urlaub für die sog. Freistellungs-
phase. Das entschieden die Richter des Bundesarbeitsgerichts in ihrem Urteil 
vom 24.9.2019.

Zur Entscheidung lag den Richtern der nachfolgende Sachverhalt vor: Ein 
Arbeitnehmer war im Rahmen eines Vollzeitarbeitsverhältnisses beschäftigt. 
Ab dem 1.12.2014 wurde das Arbeitsverhältnis als Altersteilzeitarbeits-
verhältnis mit der Hälfte der bisherigen Arbeitszeit fortgesetzt. Nach dem 
vereinbarten Blockmodell war der Arbeitnehmer bis zum 31.3.2016 im 
bisherigen Umfang zur Arbeitsleistung verpflichtet und anschließend bis 
zum 31.7.2017 von der Arbeitsleistung freigestellt. Nach dem Arbeitsvertrag 
standen dem Arbeitnehmer jährlich an 30 Arbeitstagen Urlaub zu. Im Jahr 
2016 gewährte ihm der Arbeitgeber an acht Arbeitstagen Erholungsurlaub. 
Der Arbeitnehmer vertrat jedoch den Standpunkt, dass er für die Freistellungs- 
phase der Altersteilzeit ebenfalls einen Anspruch auf Urlaub hätte und 
verlangte die Abgeltung durch den Arbeitgeber.

Einem Arbeitnehmer, der sich in der Freistellungsphase eines Altersteilzeit-
arbeitsverhältnisses befindet und im gesamten Kalenderjahr von der Arbeits-
pflicht entbunden ist, steht mangels Arbeitspflicht kein gesetzlicher Anspruch 
auf Erholungsurlaub zu. Vollzieht sich der Wechsel von der Arbeits- in die 
Freistellungsphase im Verlauf des Kalenderjahres, muss der Urlaubsanspruch 
nach Zeitabschnitten entsprechend der Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht 
berechnet werden.

Bei einem Altersteilzeitarbeitsverhältnis im Blockmodell sind Arbeitnehmer 
in der Freistellungsphase nicht Arbeitnehmern gleichzustellen, die in diesem 
Zeitraum tatsächlich gearbeitet haben. Diese Grundsätze gelten auch für den 
vertraglichen Mehrurlaub, wenn die Arbeitsvertragsparteien für die Berech-
nung des Urlaubsanspruchs während der Altersteilzeit keine abweichende 
Vereinbarung getroffen haben.
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6. Bewilligung von Sonntagsarbeit nur unter 
strengen Voraussetzungen

7. Verkauf „gebrauchter“ E-Books

Eine Ausnahme vom Sonntagsarbeitsverbot kommt nach dem Arbeitszeit-
gesetz nur dann in Betracht, wenn besondere Verhältnisse diese zur Verhütung 
eines unverhältnismäßigen Schadens erfordern. Unter „besonderen Verhält-
nissen“ sind nur solche Umstände zu verstehen, die von außen verursacht 
worden sind und auf die das antragstellende Unternehmen keinen Einfluss 
nehmen kann.

Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens vor Weihnachten hatte Amazon 
2015 den Antrag gestellt, an den letzten beiden Adventssonntagen  
ca. 800 Arbeitnehmer zu beschäftigen. Die Bezirksregierung erteilte darauf-
hin eine Ausnahmebewilligung.

Die Richter des Oberverwaltungsgerichts Münster entschieden am 
12.12.2019, dass diese Bewilligung rechtswidrig war. Die Sondersituation 
durch erhöhtes Auftragsvolumen hatte nach den Angaben des Unterneh-
mens zumindest auch maßgeblich auf dem Geschäftsmodell beruht. Danach 
waren den Kunden kürzeste Lieferfristen selbst in der Vorweihnachtszeit 
zugesagt worden.

In einem vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) am 19.12.2019 entschiedenen 
Fall bot ein Online-Händler aus den Niederlanden im Rahmen eines „Lese-
klubs“ gebrauchte E-Books zum Kauf oder Tausch an. Zwei Interessenverbände, 
deren Ziel die Vertretung der Interessen der niederländischen Verleger ist, 
hatten dagegen geklagt. Sie sahen hierin eine Urheberrechtsverletzung.

Die EuGH-Richter stellten fest, dass die Überlassung eines E-Books zur dauer-
haften Nutzung durch Herunterladen nicht unter das Recht der „Verbreitung 
an die Öffentlichkeit“ fällt, sondern vielmehr unter das Recht der „öffentlichen 
Wiedergabe“. Der Verkauf „gebrauchter“ E-Books über eine Website stellt dem-
nach eine öffentliche Wiedergabe dar, die der Erlaubnis des Urhebers bedarf.
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8. Laub-, Nadel- oder Zapfanfall – Baumrück-
schnitt bei Grundstücksbeeinträchtigung

Der Eigentümer eines Grundstücks kann herüberragende Zweige selbst ab-
schneiden, wenn er dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine angemessene 
Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist 
erfolgt (Selbsthilferecht). Nach einer weiteren Regelung im Bürgerlichen Gesetz-
buch kann er auch vom Nachbarn die Beseitigung der Zweige verlangen. 

Die Vorschrift erfasst nicht nur die unmittelbar durch den Überhang hervorge-
rufene Beeinträchtigung der Grundstücksnutzung, wie sie z. B. in der Berührung 
des Wohnhauses oder in der Gefahr des Abbruchs liegen kann. Maßgebend ist 
allein die objektive Beeinträchtigung der Grundstücksnutzung. Damit ist auch 
die mittelbare Beeinträchtigung durch das Abfallen von Laub, Nadeln und 
Ähnlichem erfasst.

In einem vom Bundesgerichtshof am 14.6.2019 entschiedenen Fall stand eine 
Douglasie nahe der Grundstücksgrenze und Äste ragten auf das Nachbargrund-
stück. Der Nachbar fühlte sich in der Grundstücksnutzung beeinträchtigt, denn 
von den überragenden Ästen der Douglasie fielen Nadeln und Zapfen in einem 
Umfang von ca. 480 Liter pro Jahr auf die Garageneinfahrt und verunreinigten 
diese. Das stellt eine objektive Beeinträchtigung der Grundstücksnutzung dar, 
so die BGH-Richter.

Grundsätzlich ist der Mieter verpflichtet, die Mietsache nach Beendigung 
des Mietverhältnisses zurückzugeben. Dieses geschieht in der Regel beim 
Übergabetermin.

In einem vom Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt (OLG) entschiedenen Fall 
wurde das Mietverhältnis für ein Gewerbemietobjekt durch den Mieter 
ordentlich gekündigt und geräumt. Der mehrmalige Versuch einen Überga-
betermin mit dem Vermieter zu vereinbaren blieb, trotz Setzen einer Frist, 
erfolglos. 

Daraufhin übergab der Mieter die Schlüssel zu den angemieteten Räum-
lichkeiten einem vom Vermieter engagierten Wachdienst, erklärte die Besitz-
aufgabe und verlangte die gezahlte Mietkaution vom Vermieter zurück. 
Dieser verweigerte jedoch die Rückzahlung, da nach seiner Auffassung das 
Mietobjekt nicht wirksam zurückgegeben wurde.

Die OLG-Richter kamen zu der Entscheidung, dass der Mieter die Rückzah-
lung der Kaution verlangen kann. Es war zwar keine Übergabe der Mietsache 
erfolgt, aber die Rückgabepflicht war durch die Räumung des Mietobjekts 
und die Schlüsselübergabe an den Wachdienst erloschen.

9. Rückgabe der Mietsache – Erlöschen der 
Rückgabepflicht
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10. „Düsseldorfer Tabelle“ seit dem 1.1.2020

Die von dem Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer 
Tabelle“ ist zum 1.1.2020 geändert worden. U. a. wurden die Bedarfssätze 
minderjähriger und volljähriger Kinder angehoben. Die Regelsätze betragen 
bei Nettoeinkommen bis 1.900 € nun:

>  369 € für Kinder von 0 – 5 Jahren,
>  424 € für Kinder von 6 – 11 Jahren,
>  497 € für Kinder von 12 – 17 Jahren und
>  530 € für Kinder ab 18 Jahren und steigen mit höherem Einkommen um 

bestimmte Prozentsätze.

Neben den Bedarfssätzen für minderjährige und volljährige Kinder wurde 
auch der Bedarf eines Studierenden, der nicht mehr bei seinen Eltern oder 
einem Elternteil wohnt, sowie die sogenannten Selbstbehalte angepasst.

Die gesamte Tabelle befindet sich auf der Internetseite des Oberlandesge-
richts Düsseldorf unter http://www.olg-duesseldorf.nrw.de – Schnellzugriff – 
Düsseldorfer Tabelle.

Die nächste Änderung der „Düsseldorfer Tabelle“ wird voraussichtlich zum 
1.1.2021 erfolgen.

Aktuelle Veranstaltungen

Dienstag, 28.01.2020 / 13:30 Uhr / Faßbender-Tenten-Haus

Fortgeschrittenen-Arbeitsgemeinschaft im Strafrecht für Referendare

Veranstalter: Oberlandesgericht Köln
Referent: Dr. Stefan Hiebl

Vortragsreihe 1. Halbjahr 2020

Wir werden auch im ersten Halbjahr des Jahres 2020 wieder unsere Vortrags-
reihe mit Themen aus dem Zivilrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Erb- 
und Familienrecht sowie Strafrecht und steuerlichen Themen durchführen. 
Die Veranstaltungen werden in der Zeit von März bis Juni 2020 stattfinden. 
Die genauen Termine können Sie ab Anfang Februar auf unserer Homepage 
nachlesen. Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, werden sie automatisch 
zu den Vortragsveranstaltungen eingeladen.

Dr. Stefan Hiebl
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Tel.: +49 228 62092-49
E-Mail: hiebl@ehm-kanzlei.de
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Aktuelle Kanzlei-News

Dr. Stefan Hiebl als führenden Berater im Wirtschaftsstrafrecht in NRW 
ausgezeichnet

Unser Kollege Dr. Stefan Hiebl ist im aktuellen Juve Handbuch 2019/2020 
wegen seiner hohen Kompetenz im Wirtschaftsstrafrecht besonders 
hervorgehoben worden.

Aufgrund seiner besonderen Reputation im Wirtschaftsstrafrecht zählt 
Juve unseren Strafverteidiger Dr. Stefan Hiebl zu den führenden Beratern 
in Nordrhein-Westfalen. Die getroffene Auswahl von insgesamt 21 Rechts-
anwälten basiert auf einer eigenen Recherche der Fachredakteure mit zahl-
reichen Interviews mit Wirtschaftsvertretern aus vielfältigen Branchen. Zu 
diesem besonderen Erfolg gratulieren wir unserem Kollegen ganz herzlich.

EHM als TOP Kanzlei für Erbrecht ausgezeichnet

Die Wirtschaftswoche hat die Kanzlei Eimer Heuschmid Mehle PartmbB als 
eine der renommiertesten Kanzleien für Erbrecht in Deutschland gekürt. Wir 
freuen uns, dass die hervorragende Arbeit unserer Spezialisten im Erbrecht, 
Klaus Gladischefski, Dr. Norbert Gierlach und Martin Heinemeyer ausgezeichnet 
worden ist und gratulieren ganz herzlich.

Für die Liste der Top-Kanzleien im Erbrecht befragte das Handelsblatt Research 
Institute (HRI) 934 Juristen aus 198 Kanzleien nach den renommiertesten 
Kollegen. Aus der Liste filterte eine Expertenjury für das Erbrecht 30 Kanzleien 
mit 33 besonders empfohlenen Anwälten heraus.

Darüber hinaus ist nicht nur unsere Kanzlei wegen der besonderen Kompetenz 
im Erbrecht ausgezeichnet worden, sondern auch unser Kollege, Rechtsanwalt 
Klaus Gladischefski, der sowohl Fachanwalt für Familienrecht als auch 
Fachanwalt für Erbrecht ist. Rechtsanwalt Klaus Gladischefski wird von der 
Wirtschaftswoche als TOP Anwalt 2019 für Erbrecht empfohlen. Auch zu dieser 
Auszeichnung, die in ganz Deutschland nur 33 Rechtsanwälte erhalten 
haben, gratulieren wir ganz herzlich.

Die Juroren waren: Michael Brödel (Thyssenkrupp), Jan Eckert (ZF Friedrichs-
hafen), Arndt Eversberg (Roland ProzessFinanz), Peter May (Family Business 
Consulting), Norbert Wieselhuber (Wieselhuber & Partner), Achim Schunder 
(Verlag C. H. Beck).

Dr. Stefan Hiebl
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Tel.: +49 228 62092-49
E-Mail: hiebl@ehm-kanzlei.de
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Basiszinssatz (§ 247 Abs. 1 BGB): 
seit 1.7.2016 = −0,88 %; 
1.1.2015 –30.6.2016 = −0,83 %; 
1.7.2014 –31.12.2014 = −0,73 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: www.bundesbank.de und 
dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz (§ 288 BGB seit 1.1.2002): 
Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz +5 Prozentpunkte; 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz +8 Prozentpunkte;
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz +9 Prozentpunkte; 
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex (2015 = 100):  
2019: November = 105,3; Oktober = 106,1; September = 106,0; 
August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 105,7; Mai = 105,4; April 105,2; 
März = 104,2; Februar = 103,8; Januar = 103,4

Bitte beachten Sie, dass ab Januar der Index von 2010 = 100 
auf 2015 = 100 geändert wurde!

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht 
ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter 
Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Kurz notiert
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